
Amtliche Bekanntmachungen

Samtgemeinde Barnstorf
Wahlbekanntmachung zur Kommunalwahl am 11. September 2016

Gemäß § 16 des Niedersächsischen Kommunalwahlgesetzes (NKWG) in der
Fassung der Bekannt-machung vom 28.01.2014 (Nds. GVBl. S. 35), zuletzt ge-
ändert Gesetz vom 17.09.2015 (Nds. GVBl. S. 186) gebe ich zur Wahl des Rates
der Samtgemeinde Barnstorf und zu den Wahlen der Räte des Flecken Barnstorf
sowie der Gemeinden Drebber, Drentwede und Eydelstedt am 11. September
2016 bekannt:
I. Zahl der zu wählenden Vertreter/innen und Höchstzahl der Bewerber/

innen je Wahlvorschlag
Zahl der Höchstzahl der Bewerber/

Vertreter/innen innen je Wahlvorschlag
Rat der Samtgemeinde Barnstorf 28 33
Rat des Flecken Barnstorf 19 24
Rat der Gemeinde Drebber 13 18
Rat der Gemeinde Drentwede 11 16
Rat der Gemeinde Eydelstedt 11 16
II. Wahlbereiche
Für die Samtgemeindewahl bildet das Gebiet der Samtgemeinde Barnstorf ei-
nen Wahlbereich. Die Gebiete des Flecken Barnstorf sowie der Gemeinden
Drebber, Drentwede und Eydelstedt bilden für die Gemeindewahl jeweils einen
Wahlbereich.
III. Wahlvorschläge
Wahlvorschläge können von einer Partei im Sinne des Art. 21 des Grundgeset-
zes, von einer Gruppe von Wahlberechtigten (Wählergruppe) oder von einer
wahlberechtigten Einzelperson eingereicht werden.
Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe kann mehrere Bewerberin-
nen und Bewerber enthalten. Die Reihenfolge der Bewerberinnen und Bewerber
muss ersichtlich sein. Der Wahlvorschlag einer Einzelperson (Einzelwahlvor-
schlag) darf nur den Namen der wählbaren Bewerberin oder des wählbaren Be-
werbers (Einzelbewerberin oder Einzelbewerber) enthalten.
Der Wahlvorschlag einer Partei muss von dem für das Wahlgebiet zuständigen
Parteiorgan, der Wahlvorschlag einer Wählergruppe von drei Wahlberechtigten
dieser Wählergruppe, der Einzelwahlvorschlag von der wahlberechtigten Einzel-
person unterzeichnet sein.
Jeder Wahlvorschlag für die Samtgemeindewahl und die Gemeindewahlen in
Barnstorf und Drebber muss zusätzlich jeweils von mindestens 20, für die Ge-
meindewahlen in Drentwede und Eydelstedt von jeweils mindestens 10 Wahl-
berechtigten des entsprechenden Wahlbereichs persönlich und handschriftlich
unterzeichnet sein. Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unterzeich-
nung gegeben sein und ist bei der Einreichung des Wahlvorschlags nachzuwei-
sen. Die Formblätter zur Sammlung dieser Unterstützungsunterschriften werden
auf Anforderung kostenfrei von mir zur Verfügung gestellt. Eine wahlberechtig-
te Person darf für jede Wahl nur einen Wahlvorschlag unterstützen. Hat jemand
für eine Wahl mehr als einen Wahlvorschlag unterstützt, so sind dessen Unter-
schriften auf Wahlvorschlägen ungültig, die bei der Samtgemeinde nach der
ersten Bestätigung zu prüfen sind.
Von dem Erfordernis der Unterstützungsunterschriften ausgenommen sind
Wahlvorschläge der folgenden Parteien und Wählergruppen:

Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen (CDU)
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Bündnis ´90/Die Grünen (GRÜNE)
Freie Demokratische Parte (FDP)
DIE LINKE. Niedersachsen (DIE LINKE)

Zusätzlich für die Wahl des Samtgemeinderates Barnstorf sind ausgenommen:
Aktive Bürger Samtgemeinde (ABS)
Bürger im Fokus (Samtgemeinde) (BiF)

Zusätzlich für die Wahl des Rates des Flecken Barnstorf ist ausgenommen:
Bürger im Fokus (Barnstorf) (BiF)

Zusätzlich für die Wahl des Rates der Gemeinde Drebber ist ausgenommen:
Wählergemeinschaft Drebber (WGD)

Zusätzlich für die Wahl des Rates der Gemeinde Drentwede ist ausgenommen:
Wählergemeinschaft Drentwede (WGD)

Zusätzlich für die Wahl des Rates der Gemeinde Eydelstedt sind ausgenommen:
Aktive Bürger Eydelstedt (ABE)
Wählergemeinschaft Aktiv für Eydelstedt (AfE)

IV. Inhalt und Form der Wahlvorschläge
Die Wahlvorschläge für die Wahl der Vertretungen müssen nach Inhalt und Form
den Vorschriften der §§ 21 ff. NKWG sowie der §§ 32 ff. NKWO entsprechen.
V. Einreichung der Wahlvorschläge
Die Wahlvorschläge sind möglichst frühzeitig, spätestens aber am 25.07.2016
bis 18:00 Uhr, im Rathaus in Barnstorf, Gemeindewahlleitung, Am Markt 4,
49406 Barnstorf, einzureichen.
VI. Wahlanzeige
Parteien, die nicht unter III. genannt sind, können nur dann Wahlvorschläge ein-
reichen, wenn sie bis spätestens 13.06.2016 dem Landeswahlleiter, Lavesallee
6, 30169 Hannover, ihre Beteiligung an der Wahl angezeigt haben und der Lan-
deswahlausschuss ihre Parteieneigenschaft festgestellt hat. Auf die Bekannt-
machung der Landeswahlleiterin vom 28.05.2015 (Nds. MBl. S. 585) wird hin-
gewiesen.
Barnstorf, 04.05.2016
Der Samtgemeinde/Gemeindewahlleiter Lübbers

Amtliche Bekanntmachungen

SAMTGEMEINDE  REHDEN
Wahlbekanntmachung

zur Kommunalwahl am 11. September 2016
Für die Wahl zum Rat der Samtgemeinde und für die Gemeindewahlen am
11. September 2016 gebe ich auf Grund § 16 des Niedersächsischen Kommu-
nalwahlgesetzes (NKWG) in der Fassung vom 28.01.2014 (Nieders. Gesetz- u.
Verordnungsblatt - Nds. GVBl. - S. 35) zuletzt geändert durch Gesetz vom
17.09.2015 (Nds GVBl. S. 186) folgendes bekannt:
1. Zahl der Vertreter/innen und Höchstzahl der Bewerber/innen

je Wahlvorschlag
Höchstzahl der

Zahl der  Bewerber/innen
Vertreter/innen je Wahlvorschlag

Rat der Samtgemeinde Rehden 16 21
Rat der Gemeinde Barver 11 16
Rat der Gemeinde Dickel 7 12
Rat der Gemeinde Hemsloh 9 14
Rat der Gemeinde Rehden 11 16
Rat der Gemeinde Wetschen 11 16
2. Zahl und Abgrenzung der Wahlbereiche
Für die Samtgemeindewahl bildet das Gebiet der Samtgemeinde Rehden einen
Wahlbereich. Die Gebiete der Gemeinden Barver, Dickel, Hemsloh, Rehden und
Wetschen bilden für die Gemeindewahl jeweils einen Wahlbereich.
3. Unterschriften für Wahlvorschläge für die Wahl zum Samtgemeinde-

rat und zu den Gemeinderäten:
Wahlvorschläge für die Samtgemeindewahl müssen von mindestens 20 Wahl-
berechtigten und für die Gemeindewahl in den Mitgliedsgemeinden von min-
destens 10 Wahlberechtigten des jeweiligen Wahlbereichs persönlich und
handschriftlich unterzeichnet sein.
Gemäß § 21 Abs. 10 NKWG tritt bei folgenden Parteien und Wählergruppen an
die Stelle der vorgenannten Unterschriften von Wahlberechtigten die Unter-
schrift des für das jeweilige Wahlgebiet zuständigen Parteiorgans oder von 3
Wahlberechtigten der Wählergruppe:
Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen (CDU)
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
Freie Demokratische Partei (FDP)
DIE LINKE. Niedersachsen (DIE LINKE)
Wählergemeinschaft Barver (WGB)
Wählergemeinschaft Dickel (WGD)
Wählergemeinschaft Hemsloh  (WGH)
Wählergemeinschaft Rehden (WGR)
Wählergemeinschaft Wetschen  (WGW)
Bürgerforum Samtgemeinde Rehden  (BüFo)
(nur für Samtgemeindewahl)
Bürgerforum Rehden (BüFo)
(nur für Gemeindewahl Rehden)
Bürgerforum Wetschen (BüFo)
(nur für Gemeindewahl Wetschen)
Der Wahlvorschlag einer Einzelperson (Einzelwahlvorschlag) darf den Namen
nur eines wählbaren Bewerbers (Einzelbewerberin oder Einzelbewerber) enthal-
ten und ist von dieser Person zu unterzeichnen.
Eine wahlberechtigte Person darf für jede Wahl nur einen Wahlvorschlag unter-
zeichnen (§ 21 Abs. 9 NKWG); die Samtgemeinde hat die Wahlberechtigung zu
bestätigen. Die Wahlberechtigung muss im Zeitpunkt der Unterzeichnung gege-
ben sein und ist bei der Einreichung des Wahlvorschlags nachzuweisen. Hat je-
mand für eine Wahl mehr als einen Wahlvorschlag unterzeichnet, so sind dessen
Unterschriften auf Wahlvorschlägen ungültig, die bei der Samtgemeinde nach
der ersten Bestätigung der Wahlberechtigung zu prüfen sind.
4. Einreichung der Wahlvorschläge:
Die Wahlvorschläge sind möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am
25.07.2016 bis 18.00 Uhr, im Rathaus in Rehden, Schulstr. 18, 49453 Rehden,
einzureichen.
Hinsichtlich des Inhaltes und der Form haben sie den Vorschriften der §§ 21 ff.
NKWG und 32 ff. NKWO zu entsprechen.
5. Wahlanzeige:
Parteien, die nicht unter Ziffer 3. aufgeführt sind, können als solche nur dann
Wahlvorschläge einreichen, wenn sie der Niedersächsischen Landeswahlleite-
rin, Lavesallee 6, 30169 Hannover, bis spätestens zum 13.06.2016 ihre Betei-
ligung an der Wahl angezeigt haben und der Landeswahlausschuss ihre Partei-
eigenschaft festgestellt hat. Auf die Bekanntmachung der Landeswahlleiterin
vom 28.05.2015 - LWL - 11421/10 (Nds. MBl. S. 585) verweise ich. § 22 NKWG
und § 34 NKWO sind zu beachten.
Rehden, den 04.05.2016

(Bloch)
Samtgemeinde- und Gemeindewahlleiter

Gemeinde Wagenfeld
Wahlbekanntmachung zu den Kommunalwahlen

am 11. September 2016
Gemäß § 16 des Niedersächsisches Kommunalwahlgesetzes (NKWG) in der Fas-
sung vom 28. Januar 2014 (Nds. GVBl. S. 35), zuletzt geändert durch Artikel
3 des Gesetzes vom 17. September 2015 (Nds. GVBl. S. 186), gebe ich zur
Gemeindewahl in der Gemeinde Wagenfeld am 11. September 2016 folgen-
des bekannt:
1. Zahl der zu wählenden Vertreterinnen und Vertreter des Gemeinderates:

Im Wahlgebiet der Gemeinde Wagenfeld sind 20 Vertreterinnen und Ver-
treter in den Rat der Gemeinde zu wählen.

2. Zahl und Abgrenzung der Wahlbereiche:
Das Wahlgebiet der Gemeinde Wagenfeld besteht aus einem Wahlbereich.

3. Höchstzahl der auf einen Wahlvorschlag zu benennenden Bewerber-
innen und Bewerber:
Wahlvorschlage können von einer Partei im Sinne des § 21 des Grundgeset-
zes, von einer Gruppe von Wahlberechtigten (Wählergruppe) oder von einer
wahlberechtigten Einzelperson eingereicht werden (§ 21 Abs. 1 NKWG).
Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe darf mehrere Bewerber-
innen und Bewerber enthalten. Die Höchstzahl der auf dem Wahlvorschlag
einer Partei oder Wählergruppe zu benennenden Bewerberinnen und
Bewerber beträgt 25. Die Reihenfolge der Bewerberinnen und Bewerber
muss ersichtlich sein.
Der Wahlvorschlag einer Einzelperson (Einzelwahlvorschlag) darf nur den Na-
men dieser wählbaren Bewerberin oder dieses wählbaren Bewerbers (Einzel-
bewerberin oder Einzelbewerber) enthalten.

4. Zahl der Unterschriften für Wahlvorschläge:
Der Wahlvorschlag muss von dem für das Wahlgebiet zuständigen Parteior-
gan, von drei Wahlberechtigten der Wählergruppe oder von der wahlberech-
tigten Einzelperson unterzeichnet sein. Außerdem müssen die Wahlvorschlä-
ge für den Rat der Gemeinde Wagenfeld von mindestens 20 Wahlberech-
tigten des Wahlgebietes persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein.
Die Wahlberechtigung muss im Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein
und ist bei der Einreichung des Wahlvorschlags nachzuweisen. Die entspre-
chenden Formblätter für die Sammlung von Unterstützungsunterschriften
werden auf Anforderung kostenfrei von mir geliefert. Von der Beibringung
dieser Unterstützungsunterschriften sind gemäß § 21 Abs. 10 NKWG folgen-
de Parteien und Wählergruppen befreit:
• Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen (CDU)
• Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
• BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
• Freie Demokratische Partei (F.D.P.)
• DIE LINKE. Niedersachsen (DIE LINKE.)
• Unabhängige Wählergemeinschaft Wagenfeld-Ströhen (UWG)

5. Einreichung der Wahlvorschläge:
Die Wahlvorschläge sind möglichst frühzeitig, jedoch bis spätestens Mon-
tag, 25. Juli 2016, 18.00 Uhr, bei mir im Rathaus in Wagenfeld, Pastoren-
kamp 25, 49419 Wagenfeld, einzureichen.
Auf die Vorschriften über Inhalt und Form der Wahlvorschläge (§§ 21 ff. NKWG
und §§ 32 ff. der Niedersächsischen Kommunalwahlordnung - NKWO-) weise
ich besonders hin.

6. Wahlanzeige:
Außer den in Nr. 4 genannten Parteien können Parteien nur dann Wahlvor-
schläge einreichen, wenn sie der Niedersächsischen Landeswahlleiterin,
Lavesallee 6, 30169 Hannover, bis spätestens zum 13. Juni 2016 ihre Betei-
ligung an der Wahl angezeigt haben.
Der Wahlanzeige sind die schriftliche Satzung und das schriftliche Programm
der Partei sowie der Nachweis über einen satzungsgemäß bestellten Landes-
vorstand beizufügen (s. auch Bekanntmachung der Nds. Landeswahlleiterin
vom 28. Mai 2015, Nds. MBl. S. 585).

Wagenfeld, 07. Mai 2016
Der Gemeindewahlleiter
Kreye

Amtliche Bekanntmachungen
Wahlbekanntmachung

der Samtgemeinde Kirchdorf und der Mitgliedsgemeinden
Bahrenborstel, Barenburg, Freistatt, Kirchdorf, Varrel und Wehrbleck

Für die Kommunalwahl am 11. September 2016 wird aufgrund des § 16 des Niedersächsischen
Kommunalwahlgesetzes (NKWG) Folgendes bekannt gegeben:
I. Zahl der Ratsmitglieder und Höchstzahl der Bewerber je Wahlvorschlag:

Rat der Samtgemeinde Kirchdorf
Rat der Gemeinde Bahrenborstel
Rat der Gemeinde Barenburg
Rat der Gemeinde Freistatt
Rat der Gemeinde Kirchdorf
Rat der Gemeinde Varrel
Rat der Gemeinde Wehrbleck

II.Zahl und Abgrenzung der Wahlbereiche
Die Samtgemeinde Kirchdorf und die Mitgliedsgemeinden bilden einen Wahlbereich.

III. Unterschriften für Wahlvorschläge
Jeder Wahlvorschlag muss von dem für das Wahlgebiet zuständigen Parteiorgan, von drei Wahl-
berechtigten der Wählergruppe oder von der wahlberechtigten Einzelperson unterzeichnet sein.
Der Wahlvorschlag für die Samtgemeindewahl und die Gemeindewahl in Kirchdorf muss außer-
dem von mindestens 20 Wahlberechtigten des Wahlbereichs und der Wahlvorschlag für die Mit-
gliedsgemeinden Bahrenborstel, Barenburg, Freistatt, Varrel und Wehrbleck von mindestens 10
Wahlberechtigten des Wahlbereichs persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein.
Eine wahlberechtigte Person darf für jede Wahl nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen; die Ge-
meinde oder die Samtgemeinde hat die Wahlberechtigung zu bestätigen. Die Wahlberechtigung
muss im Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein und ist bei der Einreichung des Wahlvor-
schlags nachzuweisen. Hat jemand für eine Wahl mehr als einen Wahlvorschlag unterzeichnet, so
sind dessen Unterschriften auf Wahlvorschlägen ungültig, die bei der Gemeinde oder der Samt-
gemeinde nach der ersten Bestätigung der Wahlberechtigung zu prüfen sind (§ 21 Abs. 9
NKWG).
Gemäß § 21 Abs. 10 NKWG sind folgende Parteien, Wählergruppen und Einzelwahlvorschläge
von der Verpflichtung zur Beibringung von Unterstützungsunterschriften befreit:

- Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen (CDU)
- Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
- BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
- Freie Demokratische Partei (FDP)
- DIE LINKE. Niedersachsen (DIE LINKE.)
- Wählergemeinschaft Samtgemeinde Kirchdorf (WGS)
- Wählergemeinschaft Bahrenborstel
- Wählergemeinschaft Barenburg
- Unabhängige Wählergemeinschaft Freistatt
- Wählergemeinschaft Kirchdorf
- Unabhängige Wählergemeinschaft Varrel
- Unabhängige Wählergemeinschaft Wehrbleck

IV. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen
Die Wahlvorschläge sind möglichst frühzeitig, spätestens am Montag, 25.07.2016 - 18.00 Uhr -
bei der Samtgemeinde Kirchdorf - Wahlleitung - Rathausstraße 12, 27245 Kirchdorf einzureichen.

V. Inhalt und Form der Wahlvorschläge
Die Wahlvorschläge sollen nach amtlichem Muster eingereicht werden. Inhalt und Form der Wahl-
vorschläge müssen den Vorschriften der §§ 21 ff. NKWG und der §§ 32 ff. NKWO entsprechen.

VI. Wahlanzeige
Parteien, die nicht unter Punkt III. aufgeführt sind, können als solche nur dann Wahlvorschläge
einreichen, wenn sie gemäß § 22 Abs. 1 NKWG bis zum 13.06.2016 der Niedersächsischen Lan-
deswahlleiterin, Lavesallee 6, 30169 Hannover ihre Beteiligung an der Wahl angezeigt haben und
der Landeswahlausschuss ihre Parteieigenschaft festgestellt hat.

Kammacher
Wahlleiter der Samtgemeinde Kirchdorf

und der Gemeinden Bahrenborstel, Barenburg,
Freistatt, Kirchdorf, Varrel und Wehrbleck

Zahl der
Ratsmitglieder

20
11
11
9

13
11

Höchstzahl der
Bewerberinnen/
Bewerber

25
16
16
14
18
16
14

Wahlbekanntmachung
der Samtgemeinde Siedenburg

zur Kommunalwahl am 11. September 2016

Gemäß § 16 des Niedersächsischen Kommunalwahlgesetzes (NKWG) in der Fassung vom
28.01.2014 (Nds. GVBL. S. 35), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.09.2015 (Nds. GVBL. S.
186) gebe ich zur Kommunalwahl am 11. September 2016 folgendes bekannt:
1. Zahl der Vertreter/innen und Höchstzahl der Bewerber/innen je Wahlvorschlag

Rat der Samtgemeinde Siedenburg
Rat der Gemeinde Borstel
Rat der Gemeinde Maasen
Rat der Gemeinde Mellinghausen
Rat der Gemeinde Siedenburg
Rat der Gemeinde Staffhorst

Die Reihenfolge der Bewerberinnen und Bewerber muss ersichtlich sein. Nach § 21 Abs.5 NKWG
darf der Wahlvorschlag einer Einzelperson (Einzelwahlvorschlag) nur den Namen einer wählbaren
Bewerberin / eines wählbaren Bewerbers enthalten.
2. Zahl und Abgrenzung der Wahlbereiche
Die Samtgemeinde Siedenburg und die Mitgliedsgemeinden bilden jeweils einen Wahlbereich.
3. Unterschriften für die Wahlvorschläge
Ein Wahlvorschlag kann von einer Partei im Sinne des Artikel 21 des Grundgesetzes, von einer
Gruppe von Wahlberechtigten (Wählergruppe) oder von einer wahlberechtigten Einzelperson ein-
gereicht werden (§ 21 Abs. 1 NKWG). Jeder Wahlvorschlag muss von dem für das Wahlgebiet zu-
ständigen Parteiorgan, von drei Wahlberechtigten der Wählergruppe oder von der wahlberechtig-
ten Einzelperson unterzeichnet sein. Die Wahlvorschläge für die Samtgemeindewahl sind von
mindestens 20, für die Wahl in den Mitgliedsgemeinden Borstel, Maasen, Mellinghausen, Sieden-
burg und Staffhorst von mindestens 10 Wahlberechtigten des jeweiligen Wahlbereiches persön-
lich und handschriftlich zu unterzeichnen. Die Wahlberechtigung muss im Zeitpunkt der Unter-
zeichnung gegeben sein und ist bei der Einreichung des Wahlvorschlages nachzuweisen (§ 21
Abs. 9 NKWG). Die Formblätter für die Unterstützungsunterschriften sind auf Anforderung bei der
Wahlleitung erhältlich.
Von der Beibringung dieser Unterstützungsunterschriften sind gemäß § 21 Abs. 10 NKWG folgen-
de genannten Parteien und Wählergruppen befreit:
Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen (CDU)
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
Freie Demokratische Partei (FDP)
DIE LINKE. Niedersachsen (DIE LINKE.)
Freie Wählergemeinschaft Samtgemeinde Siedenburg (FWG) - für die Samtgemeindewahl
Wählergemeinschaft Borstel (WG) - für die Gemeindewahl Borstel
Wählergemeinschaft Maasen (WG) - für die Gemeindewahl Maasen
Wählergemeinschaft Mellinghausen (WG) - für die Gemeindewahl Mellinghausen
Wählergemeinschaft Siedenburg (WS) - für die Gemeindewahl Siedenburg
Freie Wählergemeinschaft Staffhorst (FWG) - für die Gemeindewahl Staffhorst.
4. Inhalt und Form der Wahlvorschläge
Die Wahlvorschläge müssen nach Form und Inhalt den Bestimmungen der §§ 21 ff. NKWG und
der §§ 32 ff. Niedersächsische Kommunalwahlordnung (NKWO) entsprechen.
5. Frist für die Einreichung der Wahlvorschläge
Die Wahlvorschläge sind möglichst frühzeitig, jedoch bis spätestens Montag, 25. Juli 2016, 18:00
Uhr bei der Wahlleitung im Rathaus der Samtgemeinde Siedenburg, Allee 4, 27254 Siedenburg,
einzureichen.
6. Wahlanzeige
Parteien, die die Voraussetzungen des § 21 Abs. 10 Nr. 2 und Nr. 3 NKWG nicht erfüllen, können
als solche nur dann Wahlvorschläge einreichen, wenn sie der Niedersächsischen Landeswahllei-
terin, Lavesallee 6, 30169 Hannover, bis spätestens zum 13.06.2016 ihre Beteiligung an der Wahl
angezeigt haben und der Landeswahlausschuss ihre Parteieigenschaft festgestellt hat. Auf die
Bekanntmachung der Landeswahlleiterin vom 28.05.2015 - LWL 11421/10 - (Nds. MBl. S. 585),
verweise ich. § 22 NKWG und § 32 NKWO sind zu beachten.

Siedenburg, 06.05.2016
Ahrens

Gemeindewahlleiter der Samtgemeinde Siedenburg und der
Gemeinden Borstel, Maasen, Mellinghausen, Siedenburg und Staffhorst

Zahl der
Vertreter/innen

14
11
7

11
11
9

Höchstzahll
der Bewerberinnen

19
16
12
16
16
14

Öffentliche Bekanntmachung
(§ 980 BGB, § 25 Nds. AGBGB)

Bei der Stadt Diepholz wurden Fundsachen abgegeben und teilweise nicht von
den Eigentümern abgeholt. Die verbliebenen Fundsachen sollen am

Dienstag, 14. Juni 2016, um 17.00 Uhr
versteigert werden.
Die Verlierer der Fundsachen können ihre Eigentumsansprüche noch bis zum
13.06.2016 im Rathaus der Stadt Diepholz, Zimmer 121 anmelden.
Stadt Diepholz
Der Bürgermeister

Gemeinde Barenburg Kirchdorf, 28.04.2016
- Der Bürgermeister -

Einziehung von Teilstücken von Wirtschaftswegen

Öffentliche Bekanntmachung
Aufgrund der nicht mehr vorhandenen Verkehrsbedeutung hat
der Rat der Gemeinde Barenburg in seiner Sitzung am
19.04.2016 beschlossen, Teilstücke der nachfolgend genann-
ten Wirtschaftswege zum 02.05.2016 gem. § 8 Abs. 1 des Nds.
Straßengesetzes einzuziehen.
Es handelt sich dabei um folgende Flurstücke in der Gemar-
kung Barenburg:

- Flurstück 381/1 der Flur 4
- Flurstück 69/3 der Flur 11
- Flurstück 91/1 der Flur 7
- Flurstück 190 der Flur 3

Die Lage der o.g. Wege in Barenburg ist dem nachfolgenden
unmaßstäblichen Übersichtsplan zu entnehmen.

Die Einziehung bedeutet, dass die Widmung für den gekenn-
zeichneten Bereich für den öffentlichen Verkehr entfällt.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats
nach Zustellung Klage vor dem Verwaltungsgericht Hannover,
Leonhardtstraße 15, 30175 Hannover, schriftlich oder zur Nie-
derschrift erhoben werden. Die Klage kann auch in Form eines
elektronischen Dokuments nach Maßgabe der Nds. VO über
den elektronischen Rechtsverkehr in der Justiz vom 21.10.2011
(Nds. GVBl. S. 367) eingelegt werden.

Meyer

ANZEIGENMARKTSAMSTAG 7. MAI 2016
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